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Allgemeine  Geschäftsbedingungen 
der Cluster Industrie, Automotive und Veranstaltungen der Mediengruppe Süddeut- 

scher Verlag für Aussteller und Sponsoren bzgl. Veranstaltungen 
der Süddeutscher Verlag Veranstaltungen GmbH 

(Stand: 01/2024) 

 
 
 

1. Präambel 

Das Cluster Industrie, Automotive und Veranstaltungen 
der Mediengruppe Süddeutscher Verlag umfasst die 
Unternehmen Hüthig Medien GmbH, Media-Manufaktur 
GmbH, Süddeutscher Verlag Veranstaltungen GmbH 
und ver- lag moderne industrie GmbH. Das Cluster 
bündelt die Kompetenzen für medien-übergreifende 
Plattformen (Print, Digital und Veranstaltungen) für 
seine Zielgrup- pen, um die beste Information 
Experience zu liefern. 

2. Geltungsbereich 

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) 
gelten für alle Verträge und Vertragsangebote zwi- 
schen dem beauftragten Unternehmen und dem jewei- 
ligen Dritten („Partner“) im Zusammenhang mit Aus- 
stellung und/oder Sponsoring  auf  Veranstaltungen 
des beauftragten Unternehmens und ggf. der, jeweils 
in der Veranstaltung ausdrücklich benannten, Mitver- 
anstalter -, gleich ob diese physisch (z.B. Messen und 
Kongresse; „Präsenzveranstaltungen“) oder digital 
bzw. virtuell (z.B. Webinare; „Digitalveranstaltun- 
gen“) oder als Mischform (z.B. Live Stream einer phy- 
sisch stattfindenden Veranstaltung; „Hybridveran- 
staltungen“)  stattfinden. 

(2) Diese AGB gelten ausschließlich. Abweichende Bedin- 
gungen des Partners werden nur dann und insoweit 
Vertragsbestandteil, als das beauftragte Unterneh- 
men ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt 
hat. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, 
beispielsweise auch in der widerspruchslosen Entge- 
gennahme der allgemeinen Geschäftsbedingungen 
des Partners. 

(3) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen 
mit dem Partner (einschließlich Nebenabreden, Ergän- 
zungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang 
vor diesen AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarun- 
gen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schrift- 
licher Vertrag bzw. die schriftliche Bestätigung durch 
das beauftragte Unternehmen maßgebend. 

(4) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Part- 
ners in Bezug auf den Vertrag (z.B. Fristsetzung, Män- 
gelanzeige, Rücktritt oder Minderung) sind schriftlich, 
d.h. in Schrift- oder Textform (z.B. Brief, E-Mail, Tele- 
fax) abzugeben. Gesetzliche Formvorschriften und 
weitere Nachweise insbesondere bei Zweifeln über die 
Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt. 

(5) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften ha- 
ben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine der- 
artige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vor- 
schriften, soweit sie in diesen AGB nicht unmittelbar 
abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen wer- 
den. 

(6) Diese AGB gelten ausschließlich gegenüber Unterneh- 
men i.S.v. § 14 BGB. 

2. Veranstalter/Mitveranstalter 

Cluster Industrie, Automotive und Veranstaltungen der 
Mediengruppe Süddeutscher Verlag bestehend aus den 
Unternehmen: 

 Hüthig Medien GmbH, Heidelberg 

 Media-Manufaktur GmbH, Hannover 

 Süddeutscher  Verlag  Veranstaltungen  GmbH 
und 

 verlag moderne industrie GmbH, beide Lands- 
berg. 

Mit der Durchführung dieser Veranstaltung beauftragtes 
Unternehmen („beauftragtes Unternehmen“): 

 
Süddeutscher Verlag Veranstaltungen GmbH 
Hultschiner Straße 8 
81677 München 
und 
Justus-von-Liebig-Straße 1 
86899 Landsberg 
Tel.: +49 8191 125-570 
info@sv-veranstaltungen.de 
www.sv-veranstaltungen.de 

3. Vertragsabschluss 

(1) Alle Verträge des Partners mit dem beauftragtem Un- 
ternehmen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift- 
form mit Unterschrift beider Parteien. Werden im Rah- 
men der Durchführung des Vertrags Ergänzungen oder 
Änderungen zum Vertrag vereinbart, gilt das Schrift- 
formerfordernis als eingehalten, wenn die jeweilige 
Erklärung in elektronischer Form, per Fax oder E-Mail 
übermittelt und von der anderen Seite bestätigt wird. 

(2) Abweichend von vorstehendem Absatz 1 kann nach 
Maßgabe dieses Absatzes 2 ein Vertragsverhältnis 
auch mit einer vom beauftragten Unternehmen ange- 
nommenen Buchung durch den Partner über eine auf 
der Veranstaltungs-Webseite existierende digitale Bu- 
chungsmaske oder sonst zur Verfügung gestellte digi- 
tale Buchungsunterlagen zustande kommen. Das Ab- 
senden der ausgefüllten digitalen Buchungsunterla- 
gen stellt ein Angebot des Partners auf Abschluss ei- 
nes  Vertrages  dar.  Das  beauftragte  Unternehmen 
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prüft, ob sie dieses Angebot annehmen möchte. Das 
beauftragte Unternehmen ist zur Annahme nicht ver- 
pflichtet. Ein Vertrag kommt zustande, wenn das be- 
auftragte Unternehmen dieses Angebot annimmt und 
dies dem Partner in Schriftform oder Textform (ein- 
schließlich E-Mail) bestätigt. Weicht der Inhalt der Be- 
stätigung von dem beauftragten Unternehmen vom In- 
halt der Buchung ab, so kommt der Vertrag nach Maß- 
gabe der Bestätigung zustande, es sei denn, der Part- 
ner widerspricht binnen zwei Wochen in Schriftform o- 
der Textform (einschließlich E-Mail). 

(3) Vertragsgrundlagen sind neben diesen AGB die orga- 
nisatorischen (z.B. Ausstellerinformationen), ggf. 
technischen (z.B. Bestellunterlagen für Serviceleis- 
tungen) und die übrigen Bestimmungen, wie Teilnah- 
mehinweise, die dem Partner vor Veranstaltungsbe- 
ginn zugehen. 

4. Zahlungsbedingungen 

Die vom beauftragten Unternehmen berechneten Be- 
träge sind ohne Abzug zu den auf den Rechnungen 
mitgeteilten Terminen und vor Veranstaltungsbeginn 
zahlbar. Sämtliche Zahlungen sind unter Angabe der 
Rechnungsnummer spesenfrei zu entrichten. Alle 
Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwert- 
steuer. 

5. Stornierung; Höhere Gewalt 

(1) Stornierungen sind schriftlich vorzunehmen. 

(2) Bei Stornierung einer gebuchten Leistung bis sechs 
(6) Monate vor der Veranstaltung wird eine Verwal- 
tungsgebühr in Höhe von EUR 500 in Rechnung ge- 
stellt. Anschließend gilt bis zur Fertigstellung des 
Hauptprogramms, spätestens jedoch zwölf (12) Wo- 
chen vor der Veranstaltung eine Stornierungsgebühr 
von 50% der Buchungssumme. Danach wird die volle 
Buchungssumme fällig. Dem Partner bleibt es unbe- 
nommen, nachzuweisen, dass kein oder ein wesent- 
lich niedrigerer Schaden entstanden ist bzw. der Auf- 
wand niedriger ist als die geforderte pauschale Ent- 
schädigung. 

(3) Das beauftragte Unternehmen behält sich das Recht 
vor, die gesamte Veranstaltung oder einzelne Teile 
räumlich, örtlich und/oder zeitlich zu verlegen, die 
Dauer, den Inhalt sowie das Format (z.B. von Präsenz- 
veranstaltung zu Digitalveranstaltung, etc.) zu än- 
dern, oder - falls die Raumverhältnisse, behördliche 
Anordnungen oder nach Auffassung des Veranstalters 
andere zwingende Umstände es erfordern - die dem 
Aussteller zur Verfügung gestellte Fläche zu verlegen, 
in den Abmessungen zu verändern und zu beschrän- 
ken oder auch kurzfristig abzusagen. Vorbehaltlich 
Abs. 4 ergibt sich für den Partner hieraus nicht das 
Recht zum Rücktritt vom Vertrag. Das beauftragte Un- 
ternehmen hat in diesen Fällen den Partner unverzüg- 
lich zu unterrichten. 

(4) Bei einer  kompletten Stornierung der  Veranstaltung 
durch das beauftragte Unternehmen, die nicht aus 
Gründen höherer Gewalt erfolgt, werden dem Partner 
die bereits geleisteten Zahlungen zurückerstattet, mit 
Ausnahme von Zahlungen auf bereits erfolgte Leistun- 
gen (z.B. bereits erfolgte Webpräsenz; Werbebanner; 
etc.) sowie bereits entstandener Kosten und Aufwen- 
dungen auf Seiten des beauftragten Unternehmens 
(einschließlich der bereits entstandenen Kosten  für 
von ihr im Vertrauen auf die Durchführung der Veran- 
staltung bereits beauftragte Dienstleister); diese trägt 
jeweils der Partner. Weitergehende Ansprüche des 
Partners sind ausgeschlossen, es sei denn, diese be- 
ruhen auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Ver- 
halten von Mitarbeitern oder sonstigen Erfüllungsge- 
hilfen  des beauftragten Unternehmens. 

(5) Höhere Gewalt wie Krieg, Bürgerkrieg, Terrorismus, 
Unruhen, Aufruhr, Embargos, Naturkatastrophen, 
Feuer, Epidemien, Pandemien, gesetzgeberische Akti- 
vitäten, gerichtliche Entscheidungen oder behördli- 
che Maßnahmen, oder andere unvorhersehbare und 
nicht durch das beauftragte Unternehmen zu vertre- 
tende Umstände wie z.B. Arbeitskämpfe, Streiks oder 
rechtmäßige Aussperrungen, Betriebs- oder Trans- 
portstörungen, Rohstoffbeschaffungsschwierigkei- 
ten, die das beauftragte Unternehmen an der Erfüllung 
ihrer vertraglichen Pflichten hindern, verlängern bzw. 
verschieben vereinbarte Lieferfristen bzw. Lieferter- 
mine jeweils um die Dauer der Behinderung zuzüglich 
einer angemessenen Anlauffrist. Dies gilt auch, wenn 
diese Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, zu dem 
sich das beauftragte Unternehmen in Verzug befindet. 
Abweichend davon behält sich das beauftragte Unter- 
nehmen anstelle einer Anpassung die Möglichkeit vor, 
den Vertrag kostenfrei zu beenden und bereits er- 
brachte Leistungen zurückzufordern. 

(6) Vor dem Hintergrund der Erfahrungen der Auswirkun- 
gen des Coronavirus (SARS-CoV-2/Covid-19) und 
dadurch bedingter, weitreichender staatlicher und 
sonstiger Maßnahmen zur Beschränkung der Volks- 
wirtschaft und des öffentlichen Lebens finden die Re- 
gelungen zur höheren Gewalt nach vorstehendem Ab- 
satz (5), gleich in welchem Fall höherer Gewalt, ent- 
sprechend Anwendung, wenn (a) ein Ereignis höherer 
Gewalt andauert, die Parteien währenddessen einen 
Vertrag schließen und dabei die Erwartung haben, 
dass das Ereignis endet oder eine wesentliche Besse- 
rung eintritt, aber das Ereignis entgegen der Erwar- 
tung fortdauert oder keine wesentliche Besserung ein- 
tritt; oder (b) ein Ereignis höherer Gewalt vor dem Ab- 
schluss des Vertrags endete, jedoch nach seinem Ab- 
schluss erneut auftritt (z.B. wenn eine Pandemie oder 
Epidemie erneut auftritt). 
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6. Reklamation 

Reklamationen sind während der Veranstaltung zu 
melden, spätere Reklamationen können nicht berück- 
sichtigt werden und führen zu keinen Ansprüchen. 

7. Unteraussteller 

(1) Die Einschaltung, Aufnahme und/oder sonstige Betei- 
ligung von Unterausstellern, zusätzlich vertretene Un- 
ternehmen oder sonstigen Dritten („Unteraussteller“) 
ist dem Partner nur nach vorheriger schriftlicher Zu- 
stimmung des beauftragten Unternehmens und ge- 
gen Entgelt erlaubt. 

(2) Wenn und soweit das beauftragte Unternehmen der 
Einschaltung eines Unterausstellers durch den Part- 
ner zugestimmt hat, wird der Partner dem Unteraus- 
steller sämtliche Pflichten auferlegen, die dem Partner 
gegenüber dem beauftragten Unternehmen obliegen, 
soweit dies für die vertragsgemäße Erfüllung der ver- 
traglichen Pflichten des Partners erforderlich ist. Der 
Partner stellt sicher, dass Unteraussteller sämtliche 
anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen, insbeson- 
dere arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Best- 
immungen, einhalten. Der Partner bleibt in jedem Falle 
für Handeln und Unterlassen des Unterausstellers wie 
für eigenes Handeln und Unterlassen verantwortlich 
und haftbar. 

8. Besondere Regelungen für Präsenzveranstaltungen 

(1) Der Veranstaltungsort ist im jeweiligen Veranstal- 
tungsprogramm bzw. der Website der Veranstaltung 
ausgewiesen. 

(2) Anreisen und Übernachtungen sind vom Partner auf 
eigene Kosten selbst zu organisieren/zu buchen. 

(3) Über die Zulassung von Ausstellungsgütern zur Aus- 
stellung sowie Werbematerialien (z.B. Lanyards, Flyer, 
Give-Aways, Roll-Ups, etc.) entscheidet das beauf- 
tragte Unternehmen. Alle Ausstellungsgüter und Wer- 
bematerialien sind vom Partner vor Vertragsschluss 
bzw. in der Anmeldung nach Ziffer 3 Abs. 2 genau zu 
bezeichnen. Die Ausstellungsgüter und Werbemateri- 
alien müssen den in Deutschland geltenden Bedin- 
gungen entsprechen. Lärm- oder geruchsbelästigende 
Ausstellungsgüter oder Werbematerialien sind zur 
Veranstaltung nicht zugelassen. Ausstellungsgüter 
und Werbematerialien können vom Partner im verein- 
barten Zeitrahmen angeliefert werden und müssen 
deutlich mit Firmennamen, Standnummer und dem 
Namen der Veranstaltung beschriftet sein. Der Aufbau 
durch den Partner findet zu den vereinbarten Uhrzei- 
ten in der Regel am Vortag der Veranstaltung statt. Ab- 
bau und Abholung muss vom Partner in jedem Fall am 
letzten Tag der Veranstaltung abgeschlossen werden. 
Es gelten hierfür die vereinbarten Uhrzeiten. Auf den 
Standflächen oder sonstigen Veranstaltungsflächen 
darf vom Partner nichts zurückgelassen werden. Zeit- 
liche  Verlängerungen  bedürfen  der  Genehmigung 

durch das beauftragte Unternehmen. 

(4) Jeder Partner erhält für seine Mitarbeiter*innen erfor- 
derliche Einlassberechtigungen (ggf. nebst Namens- 
schildern) zu den vereinbarten Konditionen. Sie liegen 
ab Veranstaltungsbeginn am Tagungsbüro bereit. Der 
Partner bzw. seine Mitarbeiter*innen müssen bei der 
Einlasskontrolle unaufgefordert eine vorgesehene 
Einlassberechtigung vorweisen. Da die Zugangsbe- 
rechtigung personengebunden ist kann der Partner 
auch aufgefordert werden, sich mit einem gültigen 
amtlichen Ausweisdokument auszuweisen. Wird dem 
Partner Einlass gewährt, erhält er ein nicht übertrag- 
bares Abzeichen (z. B. ein Event-Badge oder ein Wrist- 
Band), das er während der jeweiligen Veranstaltung 
bei sich tragen muss, insbesondere um nach Verlas- 
sen der Veranstaltungsräume wieder eingelassen zu 
werden. Die vom Aussteller eingesetzten Standbe- 
treuer*innen oder dessen sonstigen Teilnehmer*in- 
nen sind auf einem gesonderten Formular des beauf- 
tragten Unternehmens bis spätestens 14 Tage vor Ver- 
anstaltungsbeginn mit allen Daten zu übermitteln. 

(5) Das beauftragte Unternehmen behält sich das Recht 
vor, Partnern den Einlass zu verwehren, sofern sie ge- 
gen die Hausordnung verstoßen oder aggressiv oder 
ausfallend erscheinen oder unter dem Einfluss von 
Rauschmitteln stehen. Waffen oder gefährliche Ge- 
genstände dürfen nicht mit in die Veranstaltungs- 
räume gebracht werden. Bei den Veranstaltungen übt 
das beauftragte Unternehmen das Hausrecht aus. Ih- 
ren Weisungen ist Folge zu leisten. Die jeweilige Haus- 
ordnung des Veranstaltungsortes ist während des 
Aufenthaltes in den Veranstaltungsräumen zu beach- 
ten. Bei Verstößen gegen die Hausordnung sowie bei 
ungenehmigten Ambush-/Guerilla-Marketing-Maß- 
nahmen kann der Partner von der weiteren Teilnahme 
an der Veranstaltung ausgeschlossen und dazu aufge- 
fordert werden, die Veranstaltungsräume zu verlas- 
sen. Weitergehende Ansprüche des beauftragten Un- 
ternehmensgegen den Partner bleiben unberührt. 

(6) Berechnet wird die Standfläche gemäß Vertrag oder 
die tatsächlich belegte Standfläche, falls diese die 
vertragliche Standfläche überschreitet. Die Standart 
(Reihen-, Eck-, Kopf- oder Blockstand)  ist  abhängig 
von der Aufplanung. Wünsche des Ausstellers werden 
nach Möglichkeit beachtet; es besteht jedoch kein An- 
spruch des Ausstellers auf eine bestimmte Standart. 
Der Mietpreis schließt ein: 

 Die mietweise Überlassung der Standfläche mit 
den gebuchten Standmaßen während des Auf- 
und Abbaus sowie für die Dauer der Veranstal- 
tung. Konferenztische, Stühle und Stroman- 
schluss können je nach Bedarf zusätzlich bestellt 
werden. Sie sind entweder im Ausstellungspreis 
enthalten oder werden zu den ausgewiesenen 
Preisen berechnet 
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 Die allgemeine Beleuchtung der Ausstellungs- 
räume, die allgemeine Reinigung der Verkehrsflä- 
chen und die Beseitigung des Restabfalls. 

Weitere Leistungen können gegen Entgelt mit dem 
entsprechenden Formblatt separat bestellt werden. 
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer. 

(7) Die gastronomische Versorgung innerhalb der Veran- 
staltung obliegt allein dem Caterer der Veranstal- 
tungslocation. Kundenbewirtung kann dort entspre- 
chend geordert werden. 

(8) Allein das beauftragte Unternehmen ist berechtigt, Fo- 
tografien, Bild- und Tonaufzeichnungen („Aufnah- 
men“) vom gesamten Veranstaltungsgeschehen, 
insb. von den Ausstellungsbauten und -ständen und 
den ausgestellten Gegenständen anzufertigen bzw. 
anfertigen zu lassen und zur Dokumentation der Ver- 
anstaltung sowie für Werbung und Presseveröffentli- 
chungen zu verwenden, ohne dass der Partner Ein- 
wände dagegen erheben kann. Das gilt auch für Auf- 
nahmen, die von den Medien mit Zustimmung der des 
beauftragten Unternehmens direkt angefertigt wer- 
den. Das beauftragte Unternehmen ist berechtigt, die 
Aufnahmen auf ihren Websites und in den Program- 
men, gleich in welcher Form (z.B. gedruckt,  digital, 
etc.), von weiteren Veranstaltungen zu veröffentli- 
chen. Zu den in Abs. 1 genannten Zwecken darf das 
beauftragte Unternehmen die Aufnahmen auch in so- 
zialen Netzwerken, wie LinkedIn, Xing und Twitter o.ä. 
veröffentlichen. Sofern das beauftragte Unternehmen 
diese oder eine weitere Veranstaltung mit einem Ver- 
anstaltungspartner gemeinsam durchführt, gibt das 
beauftragte Unternehmen die Aufnahmen unter Um- 
ständen an diesen Veranstaltungspartner weiter. Dar- 
über hinaus gibt das beauftragte Unternehmen die 
Aufnahmen jedoch nicht an Dritte weiter. Da es sich 
um öffentliche Veranstaltungen handelt, geht das be- 
auftragte Unternehmen davon aus, dass aus Sicht der 
Partner keine generellen Gründe gegen die Fertigung 
von Aufnahmen sowie Verarbeitung dieser Aufnah- 
men zu den oben beschriebenen Zwecken sprechen. 
Sollte dies dennoch der Fall sein, werden entspre- 
chende Partner gebeten, sich umgehend vor Ort an 
den Infocounter oder sonst das beauftragte Unterneh- 
men zu wenden und dort den Widerspruch mitzutei- 
len. Die jeweiligen Partner werden überdies gebeten - 
soweit wie möglich - auch selbst darauf zu achten, 
nicht fotografiert zu werden oder sich auch direkt an 
den/die Fotograf*in zu wenden. 

(9) Das sichtbare Lagern von Transportverpackungen und 
Kartons an und hinter den Ständen ist nicht erlaubt. 
Fußboden, Wände, Säulen, Türen und Fenster sowie 
sonstige Einrichtungen oder Einbauten dürfen weder 
beklebt, benagelt, gestrichen oder anderweitig be- 
schädigt werden. Schäden gehen zu Lasten des Aus- 

stellers und werden von dem beauftragten Unterneh- 
men in Rechnung gestellt. Eventuell im Standbereich 
befindliche Installations- und Feuerschutzeinrichtun- 
gen einschließlich  Fluchtwege und Notausgänge so- 
wie deren Hinweisschilder, die u.U. Teil der Standflä- 
che sind, müssen jederzeit zugänglich und benutzbar 
sein und dürfen nicht entfernt, zugehängt oder –ge- 
stellt werden. Bodenbeläge dürfen nur mit Doppelkle- 
beband, auf Holzfußboden nur auf zunächst vorge- 
klebtem Kreppband, befestigt werden. Die Reinigung 
des Standes obliegt dem Aussteller; sie muss täglich 
vor Öffnung der Veranstaltung beendet sein. Für die 
Ausstattung des Standes darf nur schwer entflamm- 
bares Material verwendet werden. Ansonsten unter- 
wirft sich der Partner während der Veranstaltung auf 
dem gesamten Gelände dem Hausrecht des beauftrag- 
ten Unternehmens. 

(10) Der Aussteller ist verpflichtet, für einen ausreichen- 
den Versicherungsschutz zu sorgen. Der Abschluss ei- 
ner Ausstellungsversicherung zur Abdeckung des 
Transport- und Aufenthaltsrisikos wird empfohlen. 

Dem Aussteller wird nahegelegt, für die ausreichende 
Beaufsichtigung des Standes zu sorgen. Außerhalb 
der Veranstaltungszeiten müssen wertvolle Gegen- 
stände unter Verschluss genommen werden. Vorbe- 
haltlich Ziffer 12 ist jegliche Haftung des beauftragten 
Unternehmens (z.B. für Schäden, Diebstahl, etc.) aus- 
geschlossen. 

(11) Drucksachen und Werbemittel dürfen nur im gebuch- 
ten Umfang erfolgen und nur innerhalb der zugeteilten 
Standflächen, nicht aber im weiteren Ausstellungsbe- 
reich bzw. in Vortragsräumen u.a. vom Partner verteilt 
werden. Optische, sich bewegende oder akustische 
Werbemittel sind nur erlaubt, sofern sie den Stand- 
Nachbarn nicht  belästigen  und die  Veranstaltung 
nicht stören. Das beauftragte Unternehmen kann bei 
Verstößen gegen diese Regelung einschreiten und Än- 
derung verlangen. Sollte der Partner diese nicht ent- 
sprechend durchführen, behält sich das beauftragte 
Unternehmen das Recht vor, ihn von der weiteren Teil- 
nahme an der Veranstaltung auszuschließen. 

 
 

9. Besondere Regelungen für Digitalveranstaltungen 

(1) Das beauftragte Unternehmen ist frei in der Gestal- 
tung der Inhalte und jederzeit berechtigt, das Digital- 
angebot zu ändern, einzuschränken, zu erweitern, o- 
der ganz einzustellen. Das beauftragte Unternehmen 
ist bei der Erbringung ihrer Leistung frei, diese auch 
durch Dritte nach eigener Wahl zu erbringen. 

(2) Das Digitalangebot beruht teilweise auf Inhalten von 
Mitveranstaltern, Partnern und sonstigen Dritten, u.a. 
kann das beauftragte Unternehmen für die Aufzeich- 
nungen und Liveübertragungen externe Sprecher und 
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Moderatoren einsetzen. Das beauftragte Unterneh- 
men übernimmt keine Haftung - weder ausdrücklich 
noch stillschweigend - für Richtigkeit, Vollständigkeit, 
Verlässlichkeit und Aktualität sowie für die Brauchbar- 
keit der Inhalte des Digitalangebots für den Partner. 

(3) Das Digitalangebot ist nicht an Personen in Ländern 
gerichtet, die das Vorhalten bzw. den Aufruf der darin 
eingestellten Inhalte untersagen. Jeder Partner ist 
selbst verantwortlich, sich über etwaige Beschränkun- 
gen vor Aufruf dieser Webseiten zu informieren und 
diese einzuhalten. 

(4) Der Partner erkennt an, dass eine 100%ige Verfügbar- 
keit des Digitalangebots technisch nicht zu realisieren 
ist. Das beauftragte Unternehmen bemüht sich je- 
doch, das Digitalangebot möglichst konstant verfüg- 
bar zu halten. Insbesondere Wartungs-, Sicherheits- 
oder Kapazitätsbelange sowie Ereignisse, die nicht im 
Einflussbereich des beauftragten Unternehmensste- 
hen, können zu kurzzeitigen Störungen oder zur vo- 
rübergehenden Einstellung des Digitalangebots füh- 
ren. Die Abwicklung des Digitalangebots erfolgt mit 
marktüblicher Software. Maßgeblich sind die angege- 
benen Softwarevoraussetzungen bei der Anmeldung. 
Das beauftragte Unternehmen hat keinen Einfluss auf 
die Verfügbarkeit und fehlerfreie technische Voraus- 
setzungen dieser Software. 

10. Besondere Regelungen für Hybridveranstaltungen 

Für Hybridveranstaltungen gelten die besonderen Re- 
gelungen für Präsenzveranstaltungen (Ziffer 8) und für 
Digitalveranstaltungen (Ziffer 9) entsprechend. 

11. Referenten; Urheberrechte 

(1) Referenten können durch andere ersetzt werden, die 
eine vergleichbare themenbezogene Qualifikation 
aufweisen. Ein Rechtsanspruch auf einen bestimmten 
Referenten besteht nicht. 

(2) Vorträge auf der Veranstaltung werden grundsätzlich 
in Deutsch oder Englisch gehalten. Die entsprechen- 
den Veranstaltungsdokumentationen folgen dieser 
Regel. Ein Anspruch auf Dolmetschen/Übersetzen be- 
steht nicht. 

 
(3) Die veranstaltungsbezogenen Inhalte, insbesondere 

Vorträge und Dokumentationen sind urheberrecht- 
lich geschützt. Eine über den jeweiligen Vertrags- 
zweck hinausgehende Nutzung bzw. Verwertung der 
urheberrechtlich geschützten Inhalte gleich welcher 
Art, insbesondere durch Vervielfältigung,  Verbrei- 
tung, Ausstellung, Wiedergabe in  unkörperlicher 
Form (Recht der öffentlichen Wiedergabe, d.h. Vor- 
trag, Aufführung und Vorführung, öffentlicher Zu- 
gänglichmachung, Sendung, Wiedergabe durch Bild- 
oder Tonträger, Wiedergabe von Funksendungen und 
von öffentlicher Zugänglichmachung) sowie Aufzeich- 
nung, Digitalisierung, Speicherung - gleich in welcher 
Form und auf welchem Trägermedium und in welcher 

technischen Ausgestaltung - ist unzulässig. Eine Wei- 
tergabe von Inhalten an Dritte ist untersagt, unab- 
hängig von Zweck und Art der Weitergabe. 

 
(4) Für etwaige inhaltliche Unrichtigkeiten der Vorträge 

und Dokumentationen übernimmt das beauftragte 
Unternehmen keinerlei Verantwortung oder Haftung. 

 
(5) Partner, die eigene Vorträge halten, sind selbst ver- 

antwortlich für die fristgerechte Einreichung der De- 
tails zum Referenten/Vortrag  für  die Erstellung  der 
Programmbroschüre sowie dessen ordnungsgemäße 
Durchführung. Wenn deren Referent seinen Slot ver- 
passt, besteht kein Anspruch auf Ersatz. 

12. Haftungsbeschränkung des beauftragten Unterneh- 
mens 

Das beauftragte Unternehmen haftet nur (i) für von ihr 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden, 
(ii) für die schuldhafte Verletzung wesentlicher Ver- 
tragspflichten  durch  das  beauftragte  Unternehmen, 
d.h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungs- 
gemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Partner ver- 
traut und vertrauen darf (Kardinalpflichten), (iii) für in- 
folge einer arglistigen Täuschung von ihr verursachte 
Schäden, (iv) für Schäden aus der schuldhaften Verlet- 
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung von dem 
beauftragten Unternehmen beruhen. Im Übrigen ist 
eine Haftung des beauftragten Unternehmens ausge- 
schlossen. 

13. Haftung des Partners 

(1) Der Partner haftet für alle Schäden, die durch ihn, 
seine Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, seine 
Gäste oder sonstige Dritte im Sinne von § 278 und § 
831 BGB im Zusammenhang mit der Veranstaltung zu 
vertreten sind, entsprechend der gesetzlichen Rege- 
lungen. Die Anwendung von § 831 Absatz 1 Satz 2 
BGB ist ausgeschlossen. 

(2) Der Partner stellt das beauftragte Unternehmen von 
allen Ansprüchen Dritter, die im Zusammenhang mit 
der Veranstaltung geltend gemacht werden, frei, so- 
weit diese vom Partner, seinen Erfüllungs- und Ver- 
richtungsgehilfen (z.B. Referent, etc.) oder von seinen 
Gästen zu vertreten sind. Diese Freistellungsverpflich- 
tung erstreckt sich auch auf eventuelle behördliche 
Bußgelder und Ordnungswidrigkeiten (z.B. wegen Ru- 
hestörung, Versperrung von Rettungswegen, Miss- 
achtung von Rauchverboten), die im Zusammenhang 
mit der Veranstaltung gegen das beauftragte Unter- 
nehmen von der Versammlungsstätte verhängt wer- 
den können. 
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14. Datenschutz 

Der Partner ist, sofern er im Rahmen einer Veranstal- 
tung personenbezogene Daten verarbeitet, zur Einhal- 
tung der gesetzlichen Bestimmungen,  insbesondere 
aus dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG 2018) und 
der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sowie al- 
ler sonstigen (diesbezüglichen) gesetzlichen Vor- 
schriften verpflichtet. 

Der Partner kann nach vorheriger Vereinbarung eine 
Liste mit den E-Mail-Adressen der Teilnehmer erhal- 
ten, sofern die Teilnehmer der Übermittlung zuge- 
stimmt haben. Auch hier ist der Partner, als Verant- 
wortlicher, gesetzlich zur Einhaltung der datenschutz- 
rechtlichen Bestimmungen verpflichtet. Dies beinhal- 
tet insbesondere, den Betroffenenrechten der Teilneh- 
mer nachzukommen. 

15. Schlussbestimmungen 

(1) Diese AGB und die gesamten Rechtsbeziehungen der 
Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts 
(CISG). 

(2) Soweit gesetzlich zulässig, wird als Erfüllungsort und 
ausschließlicher - auch internationaler - Gerichts- 
stand München vereinbart. 

(3) Vereinbarungen, die von diesen AGB abweichen, be- 
dürfen der Schriftform. Das gilt auch für Änderungen 
dieses   Schriftformerfordernisses. 

(4) Sollte ein Teil der AGB nichtig oder anfechtbar sein, so 
wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon 
nicht berührt. Anstelle des rechtsunwirksamen Teils 
gilt sodann als vereinbart, was dem in dieser Weise 
am nächsten kommt und/oder was die Parteien ver- 
einbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit gekannt 
hätten. Entsprechendes gilt auch für den Fall, dass die 
Bestimmung eine Lücke aufweisen sollte. 

 

 

Information zur Werbung per E-Mail 

Das Cluster ist daran interessiert, die Kundenbezie- 
hung mit Ihnen zu pflegen. Aus diesem Grund informie- 
ren wir Sie regelmäßig mittels elektronischer Post über 
ähnliche Veranstaltungen und Angebote. Wir nutzen zu 
diesem Zweck die bei Vertragsschluss angegebene E- 
Mail-Adresse nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO i.V.m. 
§ 7 Abs. 3 UWG. Sie haben selbstverständlich die Mög- 
lichkeit über den in der Werbemail vorgesehenen Ab- 
meldelink, der werblichen Nutzung Ihrer Daten zu wi- 
dersprechen. Den Widerspruch können Sie auch per E- 
Mail an datenschutz@sv-veranstaltungen.de oder pos- 
talisch an Süddeutscher Verlag Veranstaltungen 
GmbH, Justus-von-Liebig-Straße 1, 86899 Landsberg 
richten, ohne dass hierbei andere Kosten als die Über- 
mittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Wir 
setzen  Dienstleister  ein,  die  uns  unterstützen  und 
dadurch die vorgenannten Daten erhalten. Es handelt 

sich dabei um Marketingunternehmen und Online- 
diensteanbieter. Eine Verarbeitung Ihrer personenbe- 
zogenen Daten außerhalb der EU/EWR findet nicht 
statt. Ihre personenbezogenen Daten werden spätes- 
tens nach drei Jahren gelöscht, sofern Ihre E-Mail-Ad- 
resse bis dahin nicht genutzt wurde. Weitere Informa- 
tionen zum Datenschutz finden Sie unter www.sv-ver- 
anstaltungen.de/datenschutz. 


